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der Mensch lernen, sıch selbst in seiner schuldhaften Oonaten einer Reihe VO  — amtlichen kirch-
Existenz anzunehmen. Das heißt, mu{ß lernen, sıch ıchen Außerungen un kirchenpolitischen Auseinander-
jeben, obgleıch ganz anders seın soll un Sanz anders SETZUNgEN über die Buße führten. Im folgenden soll über
sein will, als 1St. Damıt wırd eın erheblicher Teıl der die wichtigsten Punkte un: bestimmenden Linıen dieser
subjektiven Schuld aufgehoben; die objektive Schuld NEUEICEN organge kurz informiert werden.
als Verfehlung der Exıstenz wırd integriert. Das heißt
Nnun nıcht, dafß s1e damıt verharmlost wird. Schuld bleibt
Schuld Sıe wırd allerdings ZU bewußt ertragenen, be-
wulßfst erlittenen Teil der Existenz. Hınführen ZUuUr lıeben-

Gründe für den ückgang der Beicht-
praxIisden Selbstannahme 1St jedoch NUur möglıch, wenn dem

Menschen tiefgreifende Erfahrungen zuteıl werden, da{fß ragt INnan nach dem Grund für den rapıden Rückgang
geliebt wiırd, auch wWenn VO  _ der normatıven nstanz der Beichte, äßt sıch dieser ohl aum auf einen ein-

abweicht. ften bleibt freilich dabei das Problem, ob er zıgen Faktor zurückführen. Darum geht dıe Erklärung,
durch Erfahrungen personaler Liebe AZUS seiner Selbst- wıe S$1e SCIN VO'  - mehr konservatıven kirchlichen Kreıisen
verliebtheit gelöst un ZUr Anerkennung seiner Schuld vorgebracht wird: die Krise des Bufßsakraments Ver-
freigesetzt wird. An dieser Stelle könnte die christliche danke sıch allein dem schwindenden Sündenbewußtsein
Verkündigung VO der Erlösung psychologisch interessant des modernen Menschen und se1l darum eın Phänomen des
werden. Hılte ZUrLr: Liebesfähigkeit 1st ferner ıne Hılfe Unglaubens, in ihrer Einseitigkeit gewiß tehl Es 1St ohl
ZUr Schuldvermeidung. Der Mensch 1St ZUuUr Liebe be- sachgemäßer, ine Vielzahl “O  S Gründen namhaft
stımmt. eıift seiıne kındlıche Selbstliebe nıcht ZUuUr Fremd- machen, die gerade 1ın ıhrer Konvergenz jener tief-
lıebe heran, verfehlt sich und wırd damıt schuldig. greifenden Umorientierung der bisherigen Bußpraxıis g-
Noch eın Wort Zzu zweıten Teıl Ihrer rage 1sSt sıcher führt haben Eınen ersten wichtigen rund für das Nach-
riıchtig, daß WIr auch in der rage der Schuldbewältigung lassen der Beichte sieht MNan gegenwärtig vieltach 1n der
bei aller Notwendigkeıt individualisıerender Betrach- wachsenden Sensibilität des heutigen Menschen für die
Cung nıcht den gesellschaftlichen ezug AUS dem Auge VelI- unansCMCSSCHNC Ritualisierung und Formalisierung des
lıeren dürten Wenn die Gesellschaft den Einzelnen ZUr Bußvorgangs, wI1e ıh: die traditionelle Beichte praktı-
Schuld dısponıiert, mu{ sS1e dahingehend verändert WeIiI - zierte. Dıie Beobachtung, die der Freckenhorster Kreıs in
den, daß, ANSTATTt ZUT Entfremdung beizutragen, s1e dem seiner Stellungnahme ZU Thema Buße VO Maı 1970
Menschen möglıchst günstige Bedingungen seiner traf 1, dürfte 1n ıhren Konturen richtig se1in: „Vom -
Menschwerdung eröftnet. In dieser Schaffung gesellschaft- mittelbaren Empfinden her 1St die Beichte iın ihrer üblıchen
lıcher Strukturen, die ein Höchstmaß VO  $ Menschwerdung orm Schlange VOTLT dem Beichtstuhl, Knıen 1M CNSCHN
ermöglıchen, sehe ich die zentrale Aufgabe aller Politik. ‚Kasten‘, Aufzählen der Sünden nach Beichtspiegelschema,

Zuspruch 1n eın pPaarl Satzen, Auferlegen einer routine-
mäßigen Buße, Absolution eın Geschehen, 1in dem die
existentielle Begegnung eines Menschen mi1t dem Ver-

gebenden Gott deutlich erfahren wırd. Hınzu kommt dieBeichtkrise und Buß- häufige Klage über dıe Wirkungslosigkeit der wieder-
erneuerun holten Beıichte: InNnan weiß nıcht recht, welchen praktischen

Wert hat, Jlängst Vergangenes eın ‚Neın‘ stel-
Zur jJüngsten Diskussion im deutsche len Es geschieht 1in vielen Fällen keine Erneuerung 1im

Sınn der biblischen Umkehr. Im Gegenteıl, für viele hri-Sprachraum
sten 1sSt die Beichte eın Institut ZUr Umgehung der wirk-

Zu den bemerkenswertesten Wandlungen 1mM kirchlichen lıchen Umkehr.“ Denn indem die Versöhnung miıt Gott 1n
Leben der etzten Jahre gehört eine tiefgreifende Neu- eiınem formalıisiıerten sakramentalen Rıtus gesucht wiırd,
orıentierung der bisherigen Bußprazxis: Hatte s1e 1n der trıtt dıe reale Versöhnung mMi1t dem Mitmenschen un! die
Vergangenheit primär iıhren ÖOrt 1n der Einzelbeichte, yeale Aufarbeitung zwischenmenschlicher und gesellschaft-
erlebte diese 1n etzter eıt eınen aum vorstellbaren lıcher Konflikte ın den Hıntergrund
Rückgang. An ihre Stelle traten wenıgstens eın Stück-
weılt NEeEUeEe Formen der Buße, VOLr allem die geme1in- FEın zweıter Komplex VOnNn Gründen wird ın der CWAanNn-

lıturgischen Bußteiern oder Bußgottesdienste der delten Sündenerfahrung des heutigen Menschen gesehen
Gemeinden. Damıt sınd ıne Reihe VO  — theologischen und Die Einzelbeichte hat durch die VWeıse, wıe Inan VOonNn

pastoralen Fragen aufgeworfen, die bıs heute teils heftig Kindheit in s1e eingeführt und wıe s1e Zzume1st praktı-
diskutiert werden un ıne wahre Flut VO  - Veröftent- Zzlert wurde, die Sündenerfahrung fixiert auf aßbare,
lichungen über Probleme des kirchlichen Bußvollzugs Aaus- detailliert angebbare und 1mM sogenannten „Beichtspiegel“

modellhaft vor-formulierte Einzelverstöße be-lösten. Darüber hinaus hat dieser Wandel tiefgehende
kirchendisziplinäre Konsequenzen, die gerade 1n den VOI- stehende göttliche der kirchliche „Gesetze”. Gerade da-
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mit hat dıe tradıtionelle Beichtpraxıs den verhängnis- der frühen und frühmittelalterlichen Kirche, in der csS

vollen Legalısmus des christlichen Lebens mitgefördert, neben dem (keineswegs oft praktizıerten) persönlichen
der heute zunehmend als UNaNSCINCSSCHN erfahren wiırd. Sündenbekenntnis un der persönlıchen Buße noch ıne
Hınzu kommt, dafß der heutige Mensch „aufgeklärter“ 1st Vielzahl anderer Bußtormen gab So entdeckte INa  - in
über die gesellschaftlichen un psychologischen Vorbedin- den etzten Jahren neben den vielfältigen Übungen prıva-
SUuNscCH, Motivatıonen, Ja Zwänge se1nes Handelns, daß ter Bufßfße N  'a die Versöhnungsbeichte Il Schuldbekenntnis

vielen unmöglıch wird, dıe eigene Schuld problemlos 1n un Bıtte Vergebung der Person gegenüber, der
objektivierbaren Einzelverstößen lokalısıeren. Man mMa  > schuldig wurde), die Umkehr einer „Gruppe” dıe
tühlt sıch ZW ar schuldig, aber diese Schuld 1sSt oft Nnur in der „Fevisıon de vie gemeinsam Schulderfahrung
schwer erfassen. Darum lehnt INan entweder die Beichte machrt und gemeiınsam einen Neubeginn unternımmt) und
aAb ( WAas 7Y1L€ sollte ıch enn beichten?“) oder INan VOLF allem die gemeinsame liturgische Bußfeier der Ge-
schließt einen unselıgen legalıstischen Kompromifß, ındem meinde Diese letztere un ıhr Verhältnis ZUur bisherigen
mMa  } ZW alr der kırchlichen Forderung nach einem Bekennt- Einzelbeichte stand 1n den VEITSANSCHCN Jahren bıs heute
N1Ss Genüge CUL, sıch selbst aber gerade durch Verallgemei- 1mM Mittelpunkt der Diskussion. Darum soll darauf auch
u  > Andeutungen und Verniedlichungen hınter se1l- besonders eingegangen werden.
NEe Bekenntnis verschanzt. Zumal der Gebrauch des
Beichtspiegels bietet Möglichkeiten eichten Die gemeiınsamen lıturgischen Bußffteijern (Bußgottesdienste)
hne beichten, miıt kirchlich approbierten For- verdanken ıhr Entstehen einem kurz nach 1950 1mM fran-
mulierungen eın Bekenntnis abzulegen, das der Forderung zösıschen Sprachgebiet einsetzenden Bemühen, die SOZ12-
der Sakramentendiszıplın entspricht, aber die personale len und ekklesialen Dımensionen VO! Sünde und Buße
Aufarbeitung der Lebensprobleme und damıt die wıirk- gegenüber ihren privatistischen Engführungen in der
ıche Umkehr ErSPart oder Sal verhindert. Die Beichte Einzelbeichte wıeder geltend machen. Dıie Erfahrungen,
wiıird ZUr „billigen Bufße“ die dabei wurden, tührten INmMmM! MI1t den

Impulsen des Zweıten Vatıiıkanıiıschen Konzıils („Wenn
Schließlich weıst mMan gegenwärtig noch auf eine dritte Rıten gemäafß ıhrer Eigenart auf gemeinschaftliche Feier
Motivreihe für die Umorientierung der Bufßpraxıs hın mıiıt Beteiligung und tätıger eilnahme der Gläubigen
Der Privatcharakter der Beichte mIi1it ihrer bıisweilen gelegt sınd, dann soll nachdrücklich betont werden, da{fß
klusıven Konzentratıiıon auf den Privat-, Ja Intimbereich ıhre Feier 1n Gemeinschaft 1mM Rahmen des Möglichen
trug miıt dazu beı, die großen soz1alen Sünden, w1ıe WIrt- der VO Einzelnen gleichsam privat vollzogenen OTZU-
schaftliche Ausbeutung, Rassendiskriminierung, kolonıjale ziehen ISt Liturgiekonstitution Nr 27') VOT allem 1n
Unterdrückung, kontessionelle Vorurteıile U, dgl., hintan- der Nıederländischen Kırche die Mıtte der sechziger
zustellen. „Das gesamte Verfahren schreibt Adolf Jahre lıturgischen Bußgottesdiensten. Im Miıttelpunkt
Exeler 4 blieb 1im privatıstischen Bereich stecken, un: solcher Feiern stehen das gemeinsame Bemühen dıie
ZWAaTr S! daß der Empfang des Bußsakramentes 1n sehr Erkenntnis des Wıllens Gottes für dıe konkrete Sıtuation
vielen Fällen lediglich, wenn überhaupt, auf eın möglichst der Gemeıinde un des einzelnen SOWIl1e der gemeinsame
kirchenkonformes Verhalten hinzuwirken schien. Es 1St Wıille ZU Neuanfang.
nıcht leicht, den Verdacht abzuweisen, 1n der Vergangen-
eıt se1 das Sakrament der Buße allzusehr benutzt WOTLI - Die sozıalen Dımensionen der Sünde werden dabei beson-
den als Miıttel der Lenkung, nıcht Sapcn, der ders deutlich. ber auch der einzelne wırd 1mM Hören auf
Gängelung oder der Kontrolle der Gläubigen 1in moralı- das Wort un! in der gemeınsamen Antwort un: Be-
schen ragen, als eın Mittel, die offizielle VO  e} der sınnung der Gemeıinde oft erst einer tieferen Erfahrung
Kırche vertreftfene Moral aufrechtzuerhalten. Paterna- seiner eigenen Sünde geführt. Seine persönliche Umkehr-
listische Auffassungen beherrschten gerade in diesem Be- bereitschaft wiıird miıtgetragen VO: Umkehrwillen aller
reich das Feld Dıie ımmer noch verbreiteten Bezeichnun- Solche Bußlßteiern münden eın 1n das allgemeine Sünden-
gCcnh ‚Beicht-Vater‘ und ‚Beicht-Kıind‘ machen dıe gesamte bekenntnis und 1n das priesterliche Lossprechungsgebet,
Einstellung deutlich, die 1n diesem Bereich herrschte.“ das 1n amtlicher Weıse dıe Vergebung Gottes ZUSaßgT. Diese

Lossprechung wiırd vielfach verstanden nach Analogie der
1m Miıttelalter praktizierten und in der Jüngeren eıt noch

Herkunft und Sınn der Bußfeiern für den Notfall vorgesehenen Generalabsolutionen. Von
den Nıederlanden aus wurden solche Bußfeiern VO  - VeLr-

Damıt dürften nıcht alle, ohl aber die wichtigsten schiedenen Gruppen un Gemeinden (Priestergruppen,
Gründe dafür angeführt se1n, dafß die traditionelle Beicht- Studentengemeinden USW.) rasch auch 1mM deutschen
praxıs fragwürdig wurde und mehr un mehr zurückging Sprachgebiet aufgegriffen. Veranstaltungen der theologı-
(und weıter zurückgeht). An deren Stelle hielt InNnan Aus- schen Erwachsenenbildung, pastoraltheologische Ver-
schau nach Bufßfßtormen. Dazu fühlte INa  ; sıch auch öffentlichungen, Untersuchungen ZUr Bußtheologie und
besonders berechtigt durch einen Blick auf die Bußpraxıs -geschichte und schließlich auch bischöfliche Empfehlungen
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eın übriges, dieser Bußform sehr schnell besser und zuträglicher SCI, die sakramentale Vergebung
nen testen Platz vielen Gemeinden erobern suchen 12

Dıi1e noch keineswegs abgeschlossene Diskussion über Theo- Das Problem des Verhältnisses VO  3 Einzelbeichte und
logıe und pastorale Praxıs der SEMEINSAMEN Bußteiern Bußftfeier SPITZE sıch der rage nach der Vergebbar-
bewegt sıch VOTLT allem drei Punkte Sınd solche heit der sogenannien ‚schweren oder Tod -Sünden
Feiern neben der Beichte inNe orm des Bufßsakraments? der SCIMNMEINSAMCN Bußflteier Die auf der Entscheidung des

Geschieht hiıer 1Ur Vergebung für 5S0O$ äßliche Sün- Trienter Konzzıils fußende tradıtionelle kırchliche Lehre
den oder auch für „schwere Schuld? VWıe 1ST der bestimmt das detaillierte persönlıche Sündenbekenntnis
konkreten Gemeindepraxis das Zueinander vVvon Bußteier als unabdingbare Voraussetzung für dıe Vergebung schwe-
und Einzelbeichte ordnen? L1CeT Schuld Demnach würde die Bußteier der Gemeinde

NUur rage kommen tür Sünden, die nıcht die Qualität
„schwerer Schuld“ hätten Darauf W e156e11 M1 Nachdruck
alle kirchenamtlichen Stellungnahmen ZUr Bußteier hin,Sınd die gem  en Bußfeiern

sakramental? nıcht ohne hinzuzufügen, da{ß auch für dıe nıcht schweren
Sünden die persönliche Beichte VO eıt eıit CMP-

Dıie Beantwortung der ersten rage nach der Sakramen- ftehlen SC1 sich sC1iNeTr CISCENCN persönlıchen Sıtuation
talıtät der Bufßlßteijern hängt wesentliıch VO Sakraments- VOL Gott radikaler stellen und persönlicher Aus-
verständnıs aAb Bestimmt INa die Sakramente als Grund- sprache Rat und nregung empfangen Nur könne
vollzüge des kirchlichen Lebens, welchen die Kirche die auch verhindert werden, da{fß die Beichtenden nıcht VO!]

vornherein als „schwere Sünder als die, dıe noch 99  O-Heilszusage (sottes M1 radıkalem ngagement durch
Wort un! Zeichen 1iNe bedeutsame Heilssituation des Ug hätten beichten, disqualifiziert siınd
Menschen hineinspricht, annn die Sakramentalıität der
Bußteiern kaum bestritten werden, da ihnen der
bußenden Gemeinde öftentlich und amtlich die Ver- ogma oder Disziplinarentscheidung
gebungszusage Gottes verkündet wırd Anders sıeht die
Sachlage AuUsS, wenn INan VO  - offenbarungsposıiti- Ist also die SEMEINSAMEC Bußteijer NUur ur dıejenıgen -
vistischen Verständnıis des Bufßßsakraments als NUurLr treftend die sıch keiner schweren Schuld bewußt sind?
auf Grund. VO  3 Einzelbekenntnis und durch richterlichen Damıt 1ST die rage nach dem dogmatischen Gewicht der
Spruch erfolgenden Vergebungsgeschehens ausgeht Dann Entscheidung des Trienter Konzils gestellt Handelt
vollzieht sıch der Tat per definitionem das Bußsakra- sıch hier 1ine absolut verbindliche „unfehlbare lau-
ment 1Ur der OoOrm der Beıchte, und alle anderen Bufs- benswahrheit oder 1Ur 1E konkreten ZC-
tormen sınd nicht-sakramental bzw sınd NUur Aktualı- schichtlichen Sıtuation getroffene un: darum möglıicher-
S1ICeTrUNgECN des Sakraments der Taufe, welche das christ- auch reformable Disziplinarentscheidung? Für be1-
liche Leben als ein Leben dauernder Umkehr begründet ® des xibt gewichtige theologische und historische Gründe,
Die SEMEINSAME Bußfeier 1ST dann NUr ein W ortgottes- dafß noch keın Konsens der Theologen abzusehen ist 19
dienst S1C hat „Predigtcharakter und keine sakramen- ber selbst wenn die Trienter Entscheidung als absolut
tale Bedeutung“ ® Ihre sündenvergebende Wirkung 1ST ındend erw1iesen werden könnte, sınd damıt die Fragen

Art C1in Geschehen, das sıch „bei beliebig V1C- des Zueinander VO  - Beichte und Bußteier noch nıcht DC-
len anderen Anlässen auch annn Ob damıt löst Denn WAaIe ımmerhın möglıch die Zulassung Zur

wirklich dem Anspruch und der ekklesialen Wirklichkeit Eucharistie bereıts aufgrund der Teilnahme Bufs-
der Bußteier der Geschichte und Theologie des Bufs- feier auszusprechen, jedoch das FEinzelbekenntnis Falle
sakraments, die AI 1e] größere Varjabilität kennen, schwerer Schuld Zeıtpunkt (etwa NNer-

Rechnung 1ST kann MI Gründen bestritten halb Jahres der kirchlichen Bußzeıt) nachzutor-
werden Gelegentlich wırd dıe rage gestellt ob das dern Überdies 1St diıesem Zusammenhang Neu die
Problem Sakramentalıität oder nNein nıcht etztlich rage nach dem Krıterium für „schwere un: äßliche
gleichgültig 1ST Man darf emerkt Exeler 11 da- Schuld gestellt In der Moraltheologie der Vergangenheit
INIT rechnen, daß sıch die Gläubigen solche Untersche1- estand die Tendenz, möglıchst viele Verantwortungsbe-
dungen Nıg scheren, se1 denn S1e ständen noch reiche des Menschen als objektiv schwerwıegend aufzuzeli-
dem Eıinflufß 1nes magischen Sakramentsverständnisses SCmHh und alle diesbezüglichen Verstöße aAls „schwer
Doch 1ST dieses Problem doch nıcht sekundär, solange deklarıeren, obwohl INn  3 gleichzeitig darum wußte, daß
VO  3 manchen Amtsträgern und Theologen die sakramen- 1ınNe schwere Verfehlung NUur der Voraussetzung -
tale Vergebung durch Beichte inNe nıchtsakramentale stande kommt dafß der Mensch auch subjektiv iıne

Vergebung der Bußfeier ausgespielt un!: der Eindruck etzter personaler Tiete gefafßte Wertentscheidung tällt
erweckt wırd 1er handele sıch qualitativ verschie- Doch stand AauSs tiefgehenden Siıcherungsbedürfnis
dengewichtige Weısen VO Vergebung, dafß siıcherer, heraus der kirchlichen Verkündigung und Bußpraxis
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die Orijentierung objektiven Moment, also der Hın- Fehlhaltungen aufzudecken un: wne NEU! Rıchtung für
WweIls auf die objektive Schwergewichtigkeit einer 'Tat bei die Zukunft einzuschlagen“ 1 Darum 1St S1e VO  3 eıt
weıtem 1mM Vordergrund. So entstand 1mM katholischen eıit auch unabhängiıg VO  > schwerer Schuld empfehlen.
„Normalbewußfstsein“ der Eindruck (und 1St auch heute Darüber hinaus 1St S1e dem angetragen, der sein Leben be-
noch vieltach verbreitet), diıe schwere Sünde cel wußt oder völlig ohne Gott entworten un gelebt
durchaus Normales, Ja Alltägliches. Demgegenüber weıst hat, der in grundsätzlicher Weıse Gerechtigkeit un Liebe
die gegenwärtige theologische Diskussion vielfach auf den verletzt oder siıch längere Zeıt VO  3 der Gemeinschaft der
exzeptionellen Charakter der Todsünde 1mM cQristlichen Kıiırche ferngehalten at. Denn in solchen Fällen trifit für
Leben hın 15 Somıiıt könnte selbst 1mM Fall einer NgChH ıh: dıe gemeiınsame Buße des Gottesvolkes nıcht mehr Zzu

hat sıch als einzelner erst wıeder dieser GemeinschaftAuslegung der Trienter Forderung dıe Bußteijer ftür
die meıisten Gemeindemitglieder als orm des Bußvoll- hinzukehren.
ZUSS ın rage kommen.

Mıt diesen Hınvweisen 1St reilicim das Verhältnis VO]  3 Eın-
eın weıteres wırd heute vieltfach bedacht: Die Mo- zelbeichte un! Bußteier nıcht in einer glatten un! eindeu-

raltheologie der Vergangenheit kannte ıne Vielzahl VO  — tiıgen Weiıse gelöst. Es bleibt die pastorale Aufgabe der
Gründen, die VO'  3 der persönlıchen Einzelbeichte entschul- nächsten Zeıt, beiden Formen der Buße 1n den Gemeinden

den ıhnen zukommenden Platz wahren. Dabe!ı wırddıgten (Krankheit, Mangel Priestern, Notsituationen
u.,. dgl.) Nun aßt sıch fragen, ob nıcht der weltbe- nıcht zuletzt auch auf ıne tiefgreifende Reform der FEın-

zelbeichte ankommen. Man wırd S1e etfreien mussen Vonkannte und sıcher nıcht eintach als „progressiv“ eINZU-
stufende Moraltheologe Bernhard Häriıng 16 „dıe pSY- fragwürdigen Erscheinungen, wWw1ıe dem schematischen oll-

ZU$, der Massenabfertigung VO  3 Schulklassen un! Grup-chische Belastung, welche die Privatbeichte 1n der heutigen
Form für viele unNserer sensiblen Zeıitgenossen mi1t siıch pPCNH, der sklavischen Verhaftung den Beichtspiegel. Das
bringt, nıcht schon Grund ware, VO  - der Integrität persönlıche Beichtgespräch sollte und durch dıe
der Anklage dispensieren“. Interessant 1St 1ın diesem Einrichtung VO  3 Beichtzimmern besser ermöglıcht werden.
Zusammenhang auch, da{f die alte Kırche des ÖOstens VO'

persönlıchen Sündenbekenntnis entschuldigte, WEeNnn der
Pönıtent keinen Priester fand, dem er subjektiv das Ver-
Lrauen schenken konnte. All diese heute diskutierten

Das Dekret der Glaubenskongregation
Gründe ürtten zeıgen, daß das Zueinander VO  - Beichte Generell aßt sıch SapcCcNh, daß das Vordringen der gemeıin-
un gemeınsamer Bußftfeier nıcht allein schon durch den Bußfeiern 1n den Gemeıinden des deutschsprachigen
Hınvweıis auf die Je verschiedene Zuständıigkeıt für schwere Gebiets von den Bischöfen nıcht NUr geduldet, sondern
bzw afßlıche Sünde geklärt ist auch 1n verschiedener Weıse gefördert un empfohlen

wurde. Dabei 1eß INan vielfach dıie rage nach der Sakra-
Darum versucht IMNan heute vielfach das Zueinander Von mentalıtät often oder mMan deutete eiıne posıtıve Fın-
Beichte und Bußteier VO der spezifischen Zeichen- und stellung A Ww1€es 1aber auf die Beichtpflicht für schwere
Sinnhaftigkeit beider Bußformen her bestimmen. So Sünden hın So heißt 1mM Amtsblatt der Diözese Trier

VO 15 1970 VO  - den Bußteiern, daß s1e „ein Aktheißt 1in der Vorlage der Kommissıon 11 der Gemein-
Synode der Deutschen Bıstümer: 1€ machen als amtlıcher Fürbitte der Kirche“ siınd un: Sündenvergebung

eigenständıge Formen Buße un Vergebung zeichenhaft bewirken. „Da ın der Bußteier die wesentlıchen Elemente
und lıturgisch deutlıich. In Je eıgener Weıse werden hier des Bekehrungsvorganges enthalten sind, geschieht 1n ihr
dem Christen, der den ernsten Wıiıllen ZUrr Umkehr be- unbestritten echte Vergebung der Schuld Von Bufßs-
kundet, auf das Eintreten der Kırche hın Sünden BC- feiern mM1t unmıittelbar anschließender Gelegenheit Zur

ben  « In der gemeinsamen Bußteier besinnt sıch die (Je- Beıichte 1St abzuraten. Einmal wırd dadurch der Eıgenwert
meıinde auf hre Aufgabe als olk Gottes, s1e versucht ihr der Bußteier 1ın rage gestellt, ZU anderen geschieht da-
alltägliches Versagen und die soz1ialen Dimensionen ihrer durch ıne unzumutbare Bloßstellung derer, ‚die e$ noch
Schuld erkennen. „Das Versagen kleiner Gemeinschaf- nötig haben‘ beichten.“ Ahnlich betont das 1mM Auftrag
ten und ganzer Gemeıinden, Zu Beispiel bei soz1alen der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebene „Pasto-
Miıfsständen 1 Gemeindegebiet oder 1n der Verantwor- rale: Buße und Bußsakrament ın der heutigen Kirche“,
tung für die Dritte Welt, tritt deutlicher 1Ns Bewußt- daß der Bußgottesdienst „seiıne Eigenbedeutung hat und
sein.“ 17 In der gemeınsamen Bereitschaft Zur Umkehr nıcht Nnur ıne intensivere OoOrm der Beichtvorbereitung
wırd ihr die Vergebung Gegenüber dieser kom- 1St  «“ Es wıird e1gens darauf hingewiesen, daß „nNıcht wWwe-

munıtären Bußform verleiblicht S1' iın der persönlichen nıge Theologen“ der Meınung sind, daß „der Bußgottes-
Beichte die Einsıcht, unvertretbar einzelner Sünder dienst die wesentlichen Elemente des sakramentalen Buß-
se1n; der Mensch stellt sich der Tatsache, da{fß tür dieses vollzuges enthält“, daß die Kırche den Bußgottesdienst
oder jenes unaufgebbar verantwortlıich WAar und darın VeOeI- als ıne Form des Sakraments praktizieren könne. In
Sagt hat So kann die Beichte dazu helfen, „tiefer lıegende dieser Rıchtung außert sıch auch die Schweizer Bischofs-
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konferenz in iıhrem Pastoralschreiben VO November bereitung auf eın noch wirksameres Sündenbekenntnis
1970 „Sofern s1e (dıe Bußfeier) das Fürbittgebet der Kır- un: ZUr Besserung des Lebens. Man soll sich jedoch davor
che un Leitung des amtlıch Beauftragten übt, sınd die- hüten, solche Feiern oder Rıten mMiıt der sakramentalen
ser Feier ZeW1SSE, 1mM CENSCICH Sınn sakramentale Elemente Beichte oder Lossprechung verwechseln“ (vgl
nıcht abzusprechen, obschon andere, die für die Wiıeder- August VOAZ: 373) Damıt wırd die Bußteier einem
versöhnung des schweren Sünders erforderlich sınd, noch rein vorbereitenden oder die Einzelbeichte begleiten-
ftehlen.“ ber auch hinsichtlich dıeser rage wırd die Tür den Geschehen eNtTwEertet. Dıies wırd auch darın eut-
nıcht zugeschlagen: „Man ann die rage stellen, ob dıe lıch, da{ß die Glaubenskongregation offenbar Oraus-

Kırche in Zukunft solche, deren Gewissen schwer be- se  9 da{fß zwäahrend einer solchen Feier die Einzelbeichte
lastet 1st, dafß Ss1e türchten mussen, PSanz AUS der Liebe vollzogen wiırd („Die Gläubigen, die während solcher
(Gottes herausgefallen se1ın, von einem persönlıchen Feıern ZUr Beichte gehen, sollen VO  — ıhrem Beichtvater,
Sündenbekenntnis dıspensieren wırd oder kann. Diese den s1e aussuchen, einzeln die Lossprechung erhalten“).
rage wiıird gegenwaärtıg geprüft.“ Auch in der schon Eer- Obgleich über die Sakramentalıität der Bußfeiern 1mM
wähnten, 1ın erster Lesung grundsätzlıch gebilligten Vor- Falle läßlicher Schuld nıcht ausdrücklich gesprochen
lage: Buße un: Bußsakrament der Gemeinsamen Syn- wiırd, scheint diese doch eher negatıv beurteilt
ode wırd die Eigenständigkeit verschiedener Bufßtormen werden, da das Prädikat „sakramental“ ausschließlich
Beichte, Schuldbekenntnis 1n der Eucharistiefteier und dazu verwendet wırd, die Einzelbeichte Von anderen

Bufßtormen und -rıten abzusetzen. Ebenso wırd daraufBußgottesdienst) nachdrücklich herausgestellt, auch WEeNnn

die Vergebung der schweren Sünde Vomn der ımmer- hingewiesen, daß die Priester die Gläubigen keines-
hin heißt, da{ß S1€e „nıchts Alltäglıches“ 1St die Einzel- talls VO  3 der häufigen Beichte, der „Andachtsbeichte“,
beichte ertordert. Dıie Synode soll nach dieser Vorlage dıe abraten dürfen, W as Ja zumiındest unterschwellig implı-
Anordnung beschließen: „Der Bußgottesdienst oll 1ın Je- zıert, da{((ß die Gläubigen nıcht dazu aufgefordert werden
der Gemeinde seiınen festen Platz haben un: eiıne lıtur- dürfen, die gemeinsamen Bußfeiern die Stelle der Lra-

gyische orm finden“ un sol] die Empfehlung geben: 1€ ditionellen Devotionsbeichte treten lassen.
theologische Frage, ob der Bufßgottesdienst une Orm des
Bufßsakramentes seiın kann, soll vordringlich ihrer
pastoralen Bedeutung geklärt werden.“ Oftenbar 1St be- OSILON der Bischöfe und der Synodezüglıch dieser rage dıie Synodenkommissıon 11 gespalten.
Doch heißt immerhin 1ın ıhrem Bericht: „Daß der Buß- Zu dieser römischen Verlautbarung gab die Deutsche Bı-gottesdienst 1n irgendeinem Sınn sakramental 1St, 1St keine schofskonferenz M September 1972 eine oftenbar
rage recht eilıg zusammengestellte Erklärung heraus, die ıhrer-

se1lts ebenfalls dazu aufruft, „den Unterschied zwischen
Ängesiıchts dieser positıven Einstellung gegenüber den g- lıturgischen Bußakten un: Bußgottesdiensten einerseıts
meinsamen Bußfeiern mußte die VO der R ömischen sSOWI1e der sakramentalen Beichte anderseıts nıcht
Glaubenskommission Juni 1972 veröffentlichten wischen“. Soll damıt gleichfalls angedeutet se1n, daß die
„Seelsorglichen Rıichtlinien ur die Erteilung der sakra- Sakramentalıtät NUur der Einzelbeichte zukommt? Ist damıt
mentalen Generalabsolution“ w1ıe ein harter Gegenschlag die bıs dahin oftene Haltung der Bischöte beendet? Weıter
wirken. Diese Richtlinien schärfen erneut die Lehre des wırd 1n der Erklärung der deutschen Bischöte festgestellt,
Konzıls VO!  3 Trient bezüglich der Beichtpflicht 1mM Falle da{fß für die BRD eın schwerwiegender Notfall für sakra-
schwerer Schuld e1n. Fın allgemeın abgelegtes Sündenbe- mentale Generalabsolution 1m Sınne der römischen
kenntnis (wıe in den gemeiınsamen Bußfeiern) 1St allein Verlautbarung gegenwärtig nıcht gegeben 1St. emgegen-
für sıch nıcht ausreichend tür die sakramentale Losspre- über 1St die Erklärung der Osterreichischen Bischots-
chung. So „bleiben das persönlıche Bekenntnis aller Sun- konterenz ein Stückweıt oftener, da diese iımmerhiın noch
den und die Lossprechung der einzıge ordentliche Weg, einen Ausnahmetall tür möglıch hält, nämlıch „ WEeNnN das
auf dem sıch die Gläubigen MI1t Gott und mMit der Kirche unmittelbare Verlangen einer größeren Zahl,;, ZuUur Beichte
versöhnen: 1Ur physische oder moralische Unmöglichkeit gehen, aller Vorsorge AUS unvorhergesehenen
entschuldigt VO  —$ einer solchen Beichte“. Im Anschlu{fß Gründen nıcht erfüllt werden kann und daher diese Per-
ıne rühere Instructio der Apostolischen Pönitentiarie On für längere eıit die Gnade des Sakramentes entbeh-
VO 25 A 1944 wurden VO  —; Rom die Bedingungen, Ienmn müßten“. Aufftällig iSt, dafß dıe Deutsche Bischotskon-

denen ıne sakramentale Lossprechung (Generalab- ferenz AUS dem römischen Erlaß die These VO' vorberei-
solution) ohne vorherige Einzelbeichte in rage kommt, tenden Charakter der gemeınsamen Bußteier nıcht wiıeder-
NECU formuliert und präziısiert (Z Todesgefahr, Mangel holt un dessen VO  = einem UuS$scCcWw OgCNC$HN und sıch EeI-

Beichtvätern USW.). In jedem Fall bleibt die Auflage, gänzenden Miteinander VO  $ sakramentaler Beichte und
das persönliıche Schuldbekenntnis wenıgstens innerhalb Bußlteier spricht. Wenn also die Deutsche Bischofskonfe-

enz ın diesem Punkt oftenbar den römiıschen Vorstellun-eınes Jahres nachzuholen. Von den gemeiınsamen Bufß-
teiern wırd SESART, daß s$1e „sehr nützlıch sınd ZUr Vor- SCN nıcht folgt, WAarum wurde dann auch in anderen Punk-
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kehr un! Buße 1n der Kirche werden.“ Um bedauer-ten ıcht difterenzierter geurteilt (etwa bezüglıch der Fra-
SC der Sakramentalıtät) un die Tuür einer sakramen- lıcher 1St reılich, daß die deutschen Bischöfe 1n ıhrer
talen Generalabsolution nıcht auch für dıe BRD bewuß- Erklärung diese oftenen Elemente nıcht aufgegriffen, SONMN-

ter offengehalten? dern die römische Erklärung gerade 1in ihrer restriktiven
Dımension weıitergegeben haben

Der römische Erlafß und dıe Erklärung der Deutschen Bı-Neueste Auseinandersetzungen schofskonfterenz ührten in der Diözese ünster einem
Dies bemängelt auch arl Rahner in eiınem Artikel iın den bis dahın kaum tür möglıch gehaltenen harten Streit ZW1-

schen dem Freckenhorster Kreıs und dem Bischof Tenhum-„Stimmen der eıt VO Dezember 1972 „Bußandacht
un: Einzelbeichte. Anmerkungen Z römischen Erlaß berg. Dıie Priestergruppe, der ina  3 ohl weniıgsten

VO  $ allen „Spontangruppen das Etikett „progressistisch“über das Bußsakrament“. Er verteidigt hierin die Eigen-
ständigkeit der Bußteiern. war solle Ma  $ die rage —- geben kann, gab den LLEUCTEIN Vorgängen ıne ıcht

ganz VO Emotionen freie öftentliche Erklärung heraus,kramental oder nıcht? nıcht wichtig nehmen, obwohl
1ın der hieß „Wır stehen weiterhin unserer Ver-nıcht einzusehen sel, die Bußteiern nıcht sakramen-

talen Charakter hätten. „Wenn eın Priester bei einer Bufß- öffentliıchung ZU Problem der Buße un:! Bußfeier VO

andacht der reuıgen Gemeinde ernsthaft 1n Ausübung Maı 1970, ın der WIr Nsere Überzeugung ZUuU Ausdruck
seiner kirchlich-spirituellen Funktion der Gemeinde 11- gebracht haben, dafß die Bußteier selbst sakramentalen

Charakter hat Wır haben bisher uUuNseTer Überzeugungüber die Vergebung Gottes, die 1n den Tieten des Gewi1s-
sCMHNS5 auf jeden Fall geschieht, auch ausdrücklich zuspricht, gemäfß gehandelt un: werden dabei leiben.“ Der Biıschot
und wenn GT seine Worte wirklıch meınt, w1e sıie ANtWOrtete darauf 1n eiınem gleichfalls offenen und in der
gEeESaAZT werden un: WwW1e s$1e auf jeden Fall das gewiiß g- Presse hochgespielten Brief U, 4 ann als Bischof
gebene Gnadengeschehen ın der gesellschaftlichen Oftent- nıcht hinnehmen, daß 1ın dieser für das christliche Leben

wesentlichen rage Unsicherheit un: Verwirrung ın dielıchkeit der Kıiırche kundtun, annn dann überhaupt VeEeI-

hindern, da{fß seıne Worte einen sakramentalen Charakter Gemeinden wird. erwarte deshalb VO  — Ihnen,
da{fß Sıe 1n Ihrer Verkündıiıgung die Übereinstimmung miıthaben? meıine: in dem Augenblick, 1n dem InNnan Sagt,

seine Worte hätten keinen sakramentalen Charakter, weıl der kırchlichen Lehre und Ordnung wahren Vel-

lange VO  a nıemandem, daß die ÜberzeugungSA keine sakramental wirksamen Worte sprechen wolle
se1nes Gewissens handelt. Andererseıts aber mu{flß ıch Sıeoder dürte, eraubt INa  - dıese Worte iın der konkreten

Sıtuatiıon, Aaus der heraus sS1e doch gesprochen werden, auch mi1t allem Ernst darauf hinweıisen, daß eın Priester sich
mıiıt einer solchen Handlungsweise auf einen Weg beg1bt,eines menschlich und christlich ernsthaften Sınnes.“ 21
der MIt etzter Konsequenz AUS der kirchlichen Gemeıin-
chaft herausführt. geht 1er nıcht irgendwelcheAuch arlLehmann beschäftigte sıch Jüngst 1n einer kri-

tischen Glosse MmMIit dem römischen Erlaß Er ylaubt, Randfragen kırchlıch-positiven echts geht ZEeN-

der restriktiven Grundlinie, darın Omente finden, die trale Fragen des kirchlichen Glaubens un der kirchlichen
den Weg für ıne künftige Entwicklung offenhalten. So Ordnung. Falls jemand VOTLT Gott und seınem Gewissen
wırd die Beichte ZWar als der „UNICUS modus ordınarıus“ der aufrichtigen Überzeugung gekommen seın ollte, iın

diesen Fragen se1in. priesterliches Amt nıcht 1ın Überein-der Sündenvergebung bezeichnet. „Damıt aber wırd
Lehmann die Aufmerksamkeit auf die Möglıch- stımmung miıt der kirchlichen Lehre und Ordnung AaUS$S-

üben können, mußte iıch ıh bitten, der Redlichkeiteıit anderer außergewöhnlıcher Wege gelenkt.“ Weiıter
wırd der bisherige Katalog der Ausnahmen VO  3 der wıllen seın Amt Zur Verfügung stellen.“
Beichtpflicht und der Möglichkeıit ZUr Generalabsolution

die Dımension der „schwerwiegenden Notwendigkeıt“ Auf diese „Aufforderung“ anNntwOrtete der erugte Kreıs ın
erweıtert, deren Bestehen von den Bischöten beurteilen Zzwel Schreiben WLA „ Welches Verständnis VO  >; Kırche
1St „Damıt 1St bemerkt Lehmann großer Spielraum lıegt Ihrem Brief zugrunde, Wn Sıe Verordnungen der
gegeben un: zugleich einer tast endlosen, weil unbestimm- Deutschen Bischotskonferenz einse1t1g als die Lehre der
ten Kasuistik das Feld eröffnet.“ Und schliefßlich wiırd die Kiırche ausgeben un: alles andere als private theologische
sakramentale Generalabsolution, die ohne Einhaltung der Meınung abtun? ıbt 1n den genannten Fragen ur
römischen Vorschriften erteilt wırd, als Akt schweren Sıe wirklich Nur diese Alternatıve, entweder sıch er-

Mißbrauchs bezeichnet. Das heißt aber Lehmann 7zuordnen oder das Amt aufzugeben?“ Und mıiıt dem Hın-
„Ss1e sınd ohl nıcht ungültig!?“ Aufgrund dieser ınneren weIıls auf dıe bischöflichen Verlautbarungen V“OTr dem röm1-
pannung zwiıschen tradıtioneller Haltung und fast - schen Erlaß heißt r} „Bleiben WIr unNnseIren Gemeinden
merklicher Oftenheit 1St die römische Verlautbarung gegenüber glaubwürdig, wenn WIr iıhnen heute nıcht mehr

dürfen, w 4s WIr ıhnen VOT Z W el Jahren auf Emp-noch einmal Lehmann „bei allem Respekt ohl eın
etztes Wort ber birgt eine Chance iın sıch, Anstoß fehlung der deutschen Bischöfe sagten?“” Der Kreıs be-
für eine tiefere Besinnung und radikalere Praxıs VO  3 Um:- klagt sıch nachdrücklich „Es hat ohl selten eiıne kirch-
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auch völlig anders gedeutet werden kann, zeıgt Greshake, a.a.0Oıche ruppe VO Bischot eine massıve Rüge 1n der
WOe2Oftfentlichkeıit erhalten Als 1968 einıge hundert TI1e- Vgl Spital, Zur Pastoral des Bußsakramentes,
Biısch Generalvikariat uUunster U 38, Für ıh; 1St das Buß-

ster unserer Diözese often erklärten, da{fß sS$1e ıne andere sakrament ıcht „als Aufgipfelung des christliıchen Bußbemühens, SOI1-
ern als eine speziıfısche verschiedenen Formen christlicher Bußeseelsorgliche Praxıs als die VO  $ ‚Humanae vıitae‘ gebotene verstehen“ (55) Der Bußgottesdienst dagegen Ist der Taute UZzUu-

vertreten würden, wurde ın diesem Punkt eıne we1it- ordnen. S50 in:! Das Bufßsakrament un die Tugend der Taufe, 1in !
gehende Pluralität in der Kirche oftenbar. Damals er- Rheinischer Merkur VO': /2, Eın solches Verständnis
hielten dıe Priester keine amtliche Zurechtweisung.“ In- geht au VO:  _ einem strıkten definierten Eıgenstand der Sakramente

und verkennt dıe HNEUGCLEC Diskussion, die VO der einen Sakramentalı-zwischen wurde dem Vernehmen nach in persönlichen Ge- tat des Heıls ausgeht und darın die spezıfısche Eıgenart und Relatıion
der Sakramente zueiınander bestimmt. SO aber 1St das Bußsakramentsprächen der Streit ein Stückweit beigelegt. Jedoch zeıgt

gerade dieser Vorfall, wI1ıe sehr der kirchliche Bufßvollzug als „poenıtent1a secunda“ uts CNSSTE mıt der Taute verbunden, und
eiıne Aufteilung VO:  3 Bußtormen aut entweder Taute der Bußsakra-

heute 1mM wahrsten Sınne des Wortes um-strıtten 1St INeEeNT 1St ıcht rechtfertigen. Scheffczyk, Sakramentstheo-
logisches, 1N * Unsere Seelsorge 10 Ebd 11Eın fruchtbarer Streıt, wenn dadurch die Bußbereitschaft So schreibt Könıig, Bufße und Bußsakrament, 1n : Anzeıgerin der Kırche wächst nutzlos ın jedem andern Fall kath Geıistlichkeit 87 (1972) Januar 8, 1n der kritischen Autnahme

Gisbert Greshake einer AÄußerung des Konradsblatts: „Dafß auch durch eine Bußandacht
Sünden vergeben werden, möchten WIr ıcht bestreiten. Den 1nweıls
ber autf 1€ volle Vergebung‘ möchten WIr ıcht unterschreiben.“

Anmerkungen: Abgedruckt ın Exeler - Ortkemper u, Zum ıbt CS ber seltenere theologische Blüten als dıe Distinktion 7W1-
Thema Buße und Bußfeier, Stuttgart 1971, 9 20 D Siehe azu schen „Vergebung“ un voller Vergebung“? 13 Für die irrefor-
Chr. Duquoc, Reale und sakramentale Versöhnung, 1n * Concıiılıum mable Geltung der Trienter Vorschrift trıtt gegenwärtig eın
(1971) 11—==17 Siehe Aazu Griesl, Pastoralpsychologische Be- Schefftczyk (ın den geNannten Aufsätzen) sSOWw1e Vorgrimler, Das
merkungen UNSsSCICT heutigen Bußpraxis, in ? Finkenzeller - Griesl, Bufßsakrament Jur1s divını?, 1n * Dıakonia (1969) Für die
Entspricht die Beichtpraxis der Kirche der Forderung Jesu ZUr Um - gegenteilige Meınung vgl Niıkolasch, Das Konzıl VO'!  ; Trient Un!
kehr?, München 1974, 117—204 Zur gegenwärtigen Sıtuation die Notwendigkeıit der Einzelbeichte, In : Lıturg. Jahrbuch A Z
der Bußpraxis, 1N ! Exeler - Ortkemper U, 9 a.a.0O Vgl 150—167; Peter, Das vollständige Sündenbekenntnis als Forde-

Greshake, Zur Erneuerung des kirchlichen Bufßswesens, 1n } Fxeler - rIung des Konzıls VO': Trient, 1n ? Conciılium (1971) 48— 53
Ortkemper ü,. @A., aul al 61—121; Finkenzeller, Buße un Bufs- Greshake, 114 f) Uun!: Finkenzeller, 102 f, versuchen
sakrament 1n biblischer und dogmengeschichtlicher Sıcht, 1n : Fınken- eher, einen Mıttelweg gehen. 14 Für eine solche Lösung wolle
zeller - Griesl, auıa ( 11—11 In beiden Schriften weıtere Lit.- die römische Lıturgiekommiss1ıon plädieren. 5o die Intormation VO!  -
Angaben. Siehe Kasper, Wesen und Formen der Buße, 1n Funke, Dıiıe Veröfftentlichungen 2U5 den etzten Jahren iber die
Glaube und Geschichte, Maınz 1970, 321 fl, sow1e die iın Anm —- Beichte, 1N * Concıliıum 1971} 15 Dıie utoren sınd angeführt

So VOr allem Scheffczyk, Sakramentstheolog1-gegebene Lıt. bei Greshake, 114 Zur Sakramentalıität der Bußfeiern,
sches ZU Problem der Bußfeier, 1N : Klerusblatt, München, Nr Z in : Diakonia (1969) 281 17 Synoden- Vorlage. 18 Ebd
1971, abgedruckt auch 1n : Unsere Seelsorge, ünster 22 (1972); ders., Diese Vorlage rhielt auch schon heftige Kritik AUS eher traditio-
Das Sakrament der Buße und die Bedeutung der Bußandachten, 1n ! neller Sıcht. Sıehe die geNaNNTLEN Autsätze V O] Scheftczyk, Das
Bufße un Bufßsakrament, St Ottilien 1972 In beiden Autsätzen weist Sakrament der Buße, und Spiıtal, Bußsakrament. In Synode
Scheftczyk autf den unabdingbaren Gerichtscharakter des Bufßsakra- (1972) 21 A 'a C 370 22 Generalabsolution Einzel-

hın und weist VO  —_ daher den sakramentalen Charakter der beichte Bußgottesdienst, 1n * Internationale katholische Zeitschrift
Bufßgottesdienste kategorisch zurück. Daß der „Gerichtscharakter“ (1972) 47/4—478
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robieme kırchlicher Sexuale
Sexualethische Grundfragen awerden gegenwärtig auf D“er- Grundströmungen OTAUS, AYE1 solcher Grundpositionen
schiedenen Ebenen: ın der Publizistik, auf Akademie- ayerden ın den beiden folgenden Beıträgen dargestellt.
agungen un au} den kıirchlichen Synoden diskutiert. SO- Prof Stephan Pfü Ya (Fribourg/Schweiz) Dräziısıert
ohl die Synoden der Schweizer Diıözesen OLE dıe (Ze- seine Thesen eiINEY „Ethik personaler Verantwortung“.
meinsame Synode ın der Bundesrepublik haben das Thema Dıie hier vorgeiragenen Gedanken bildeten die moraltheo-
auf dem Programm. Dıiıe synodale Diskussion awyırd V“O  > vetische Grundlage seiInNeSs bekannten Berner Vortrages
der Hoffnung begleitet, daß die hontrovers gewordenen VDO November 19/1 (Moral. Was gilt heute noch?
Fragen nach bester Erkenntnis aufgearbeitet ewerden (vgl Benziıger, Finsz:edeln der annn hefligen Aus-
H  3 Februayr AD 73) Dıiıes jedoch bei allen @ einandersetzungen ın der Schweiz un ZUY vorüber-
sprächspartnern une genügend differenzıerte Kenntnis gehenden Beurlaubung Prof Pfürtners tührte (vgl
der jeweils ZUYT Debatte stehenden Grundpositionen un Janunar P93, 2 Prof Bernhard Stoeckle (Frei-


